
TEXTTEIL
Nach § 9 (1) und (2) BBauG in V u bindun" mit. 5 :. i ;>v 
and j 103 Baut) NW r-uin Bob itmra?i:<<lan 4, "M.mkon- 

; heimer Wog“ , OamiurkuiHt Ba<i !' w.si t • «• t : - 1, Flu

Axt de-i baulichen Nutzung

1. Im reinen Wohngebiet sind Ausnahmen nach 3 (3) 
nicht zulässig.

HöhenJaqe der Gebäuc.e (§9 (1) 1 d.BBauG)
2. Die Höhenlage der Gebäude ist so festgelegt, daß 

die Talseite 2-, die Hangseite 1-gescnossig ist.
(s. Schemaschnitt)

Bei den östlich der Straße gelegenen Häusern ist 
die Traufhehe auf max. 3 m über Straßenmitte fest
gelegt .

3. Vorgärten, d.h. Flächen zwischen Baukörper und Ver 
kehrsfläche sind gärtnerisch zu gestalten (§9 (1 ) 
1 5 + 1 6  BBauG).

Zur Einfriedigung der Grund »täcksgrenzen sind nur 
Hecken bis zu .? r Höhe duläiSig.

r.-.'k la m e

•i. UeJ: 1 ameoinr tchtungon sind unzulässig

Böschungen

5. Straßenböschungen müssen a if privaten Grundstücken 
geduldet werden.

Dächer

6 . Die vor.geschriehene Dachform ist das Satteldach in 
Kombination mit Pult- oder Flachdach. Dachneigungen 
sind nur zwischen 30° und 45^ zulässig. Die Dach
deckung muß anthrazitfarben sein.

Bepflanzung

7. Die mit Pflanzgebot belegten Flächen sind dicht mit 
Stieleiche, Vogelbeere, Sandbirke, Espe, Hainbuche, 
Kasel, Weißdorn, Hundsrose, Schlehe, Lärche oder . 
Fichte zu bepflanzen.
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